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Frage & aNtwort Haben  Sie Fragen? 
Haben auch Sie Fragen an  einen  Experten? Dann schreiben Sie uns. Wir kümmern uns um eine kompetente Antwort! Kontakt: LANDfreund- Redaktion, Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen, Tel. 031 915 00 10, Fax 031 915 00 11 redaktion@landfreund.ch

Frage: Ich habe regelmässig Probleme  
mit Kälber-Durchfall. Kollegen berichten, 
dass sie bei Kälber-Durchfall «Bi-Pill»-
Tab letten eingeben und damit gute Er-
fahrungen machen. Die Kälber würden 
dann rasch wieder Nahrung aufnehmen 
und gesunden. Können Sie die Eingabe 
von «Bi-Pill»-Tabletten an kranke Kälber 

ebenfalls  empfehlen? Wo erhalte ich 
diese Tabletten und wie teuer sind sie?        
                     P.S. aus P.

Antwort: Bikarbonat-Pillen können in 
einem gewissen – allerdings relativ 
geringen – Mass eine Übersäuerung 
im Blut eines kranken Kalbes reduzie-
ren. Das zeigen Erfahrungen aus der 
Praxis sowie eine dazu durchgeführte 
Studie. 

Um zumindest eine Teilwirkung zu 
erzielen, muss bei ersten Anzeichen 
von Durchfall eine Bikarbonat-Pille 
verabreicht werden. Die Eingabe er-
folgt nach der Mahlzeit und sollte 
nach den drei nächsten Mahlzeiten 
wiederholt werden. Die Pille wird von 
Hand oder mittels Eingeber verab-
reicht. Bei der Gabe von Hand ist es 
empfehlenswert, den oberen Gaumen 
mit der Hand zu stimulieren. Auf 
diese Weise öffnet das Kalb sein Maul, 
so dass der Landwirt die Pille mög-
lichst bis zum Zungengrund stossen 
kann. Dies sollte ohne Gewalt gesche-
hen, sonst besteht die Gefahr, dass die 
Pille in die Luftröhre gelangt. 

Natrium-Bikarbonat-Pillen (Bi-Pill) 

sind über die Tierarztpraxis erhält-
lich. Eine Packung mit 20 Pillen (für  
fünf Kälber) kostet zwischen 30 und  
40 CHF.

Sobald Kälber Trinkunlust und Mü-
digkeit zeigen, kann die Pille allein die 
Azidose nicht mehr ausgleichen. In 
diesem Fall ist eine Behandlung durch 
den Tierarzt angezeigt. Die schnelle 
Korrektur der Azidose durch Infusio-
nen erhöht die Chance zur vollständi-
gen Genesung um ein Vielfaches. 

Regelmässige Durchfallerkrankun-
gen erfordern zudem eine Analyse der 
möglichen Ursachen, welche die Iden-
tifikation eines Erregers, die Versor-
gung der Galtkühe, Hygiene, Trän-
kesysteme etc. beinhaltet. 

Corinne Bähler, 
Kälberpraxis Rickenbach

Bikarbonat-Pille gegen Durchfall?

Bikarbonat-Pillen wirken in begrenztem Masse gegen 
Azidose bei  Kälbern. 
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Muss der Verpächter die Reparatur bezahlen?
Frage: Wir haben einen Landwirtschafts-
betrieb nach dem Standardpachtvertrag 
des SBV gepachtet. Nun ist die Entmis-
tungsanlage kaputt gegangen. Muss der 
Verpächter die Reparatur bezahlen? Und 
wenn ja, wie lange hat er Zeit, um die An-
lage reparieren zu lassen?           T.G. aus G.

Antwort: Hauptreparaturen, die wäh-
rend der Pachtzeit entstehen, muss 
der Verpächter bezahlen. Das besagt 
Art. 22 im Bundesgesetz über die 
landwirtschaftliche Pacht. Es sagt 
aber auch, dass der Pächter für den 
ordentlichen Unterhalt sorgen muss. 
Dazu gehören z.B. kleinere Reparatu-
ren. 

Wir raten, in einem Pachtvertrag 
genau zu regeln, ab welchem Betrag 
es sich um eine Hauptreparatur han-
delt. Dieser kann, abhängig von der 
Grösse des Pachtbetriebes, zwischen 
250 CHF und 1500 CHF liegen. Ist 
kein fester Betrag vereinbart, gelten 
zum Beispiel folgende Massnahmen 
als ordentlicher Unterhalt: Die Repa-
ratur von Selbsttränkebecken, der 
 Ersatz von Fensterscheiben oder der 

Ersatz des Stahlseils am Entmistungs-
schieber. 

Da sich im vorliegenden Fall die Re-
paratur auf mehrere tausend Franken 
belaufen wird, ist von einer Hauptre-

paratur auszugehen. Folglich muss 
der Verpächter bezahlen − vorausge-
setzt, die Reparatur ist nicht auf feh-
lenden Unterhalt durch den Pächter 
zurückzuführen. 

Falls der Verpächter nicht abstrei-
tet, dass es sich um eine Hauptrepara-
tur handelt, muss er den Mangel in-
nert nützlicher Frist beheben. Tut er 
das nicht, darf der Pächter die Repa-
ratur selbst ausführen. Der Verpäch-
ter muss den Pächter dafür spätestens 
am Ende der Pacht entschädigen. Die 
nützliche Frist hängt davon ab, wie 
dringend der Schaden repariert wer-
den muss und wie lange die Repara-
tur dauert. Bei schwerwiegenden Stö-
rungen rechtfertigt sich eine Frist von 
wenigen Tagen oder gar Stunden. Bei-
spiele dafür wären ein Wasserein-
bruch oder ein defekter Heukran 
während der Heuernte. Aus unserer 
Sicht sind in Ihrem Fall die Bedingun-
gen für eine rasche Behebung des 
Mangels erfüllt.

Bei weiteren Fragen helfen wir 
gerne an unserem Auskunftstelefon: 
056 462 52 71.

Lorenz Büchel, Agriexpert

Die Reparatur dieser Entmistungsanlage 
kostet mehrere 1000 Franken. Sie ist da-
her eine Hauptreparatur und muss im 
Normalfall vom Verpächter bezahlt wer-
den. 
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